
 

 

Turnierbestimmungen fürs Jahr 2019  
 
 

Teilnahmeberechtigung: 
 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Feuerwehrmannschaften. Es dürfen auch 
Spielgemeinschaften aus mehreren Feuerwehren (Orten / Teilorten) gebildet 
werden, um die notwendige Spielerzahl für eine Mannschaft zu erhalten. Es darf 
auch mit Angehörigen der Jugendfeuerwehr "aufgefüllt" werden. Jedoch müssen 
mind. 50% der Mannschaft aus aktiven Feuerwehrangehörigen bestehen. 
Die Zugehörigkeit zur betreffenden Feuerwehr wird durch Eintrag in die Spielerkarte 
(am Turniertag) bestätigt oder durch Vorlage des Dienstausweises.  
Ein Spieler kann nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. Verstöße gegen diese 
Bestimmungen führen bei einem Einspruch zur Disqualifikation der  
Mannschaft.  
 

Austragungsmodus: 
 

Eine Mannschaft besteht aus maximal 12 Spielern, wobei mit 1x Torwart und  
4 x Feldspielern gespielt wird. Die übrigen Spieler können laufend eingewechselt 
werden. 
Die Spielzeit und der Austragungsmodus richten sich nach der Anzahl der 
angemeldeten Mannschaften. 
Das endgültige Spielsystem und die Spielzeit kann später dem Spielplan 
entnommen werden.  
Der Spielplan wird den teilnehmenden Mannschaften rechtzeitig per E-Mail 
zugesandt. 
 

Spielkleidung: 
 

Jede Mannschaft ist verpflichtet, in einheitlicher Spielkleidung anzutreten. Dabei 
muss sich die Kleidung des Torwarts farblich deutlich von jener der Feldspieler 
abheben. Bei Farbgleichheit ist die im Spielplan erstgenannte Mannschaft zum 
Wechseln des Trikots verpflichtet. 
Nach Möglichkeit wird der Veranstalter mit Überziehleibchen behilflich sein.  
Die Feldspielerdürfen nicht in langen Hosen spielen, der Torwart darf natürlich eine 
lange Hose tragen.  
 
 
 



 
 
 
 

Versicherung: 
 

Grundsätzlich besteht kein Bedürfnis für eine spezielle Versicherung durch den 
Veranstalter, da heute nahezu jeder über einen Krankenversicherungsschutz 
verfügt. Im Übrigen sind alle Feuerwehrangehörigen bereits über ihre Gemeinde 
auch für eine solche Betätigung beim Württembergischen 
Gemeindeversicherungsverband (WGV) versichert. Sofern dies im Einzelfall nicht so 
ist und ein spezieller Versicherungsschutz für erforderlich gehalten wird, 
ist eine Versicherung durch die betreffende Feuerwehr selbst abzuschließen.  
 
 

Startgebühr (in Bar am Turniertag bezahlen): 
 

Die Startgebühr beträgt 35,- EUR und ist am Turniertag 13.04.2019 vor 
Turnierbeginn in Bar zu bezahlen.  
 
 

Turniertermin:   13.04.2019  
 
Anmeldeschluss (29.03.2019): 
 
Die Anmeldung ist spätestens am 29.03.2019 mit beigefügtem Anmeldeformular  
zurückzusenden.  
Die Rücksendung ist auch per E-Mail möglich an: andymueller@aol.com 
Bitte dann das Anmeldeformular der E-Mail als Anlage beifügen.  
Vorab ist eine telefonische Anmeldung (Tel.: 07382 / 9389369 /// 0157 / 89210168) 
auch möglich.  
 
Rücksendeadresse :    

An Feuerwehrkommandant  
Andreas Müller 
Achalmstr. 6 
72582 Grabenstetten 
 

E-Mail Adresse: andymueller@aol.com 
 


